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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 011-2023 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2023.RRGR.33 

  

Eingereicht am: 05.03.2023 

  

Fraktionsvorstoss: Ja 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Die Mitte (Roggli, Rüschegg Heubach) (Sprecher/in) 

 
 

 Die Mitte (Matti, Zweisimmen) 
Die Mitte (Herren-Brauen, Rosshäusern) 
Die Mitte (Mühlemann, Grasswil) 
Die Mitte (Riem, Iffwil) 
Die Mitte (Bühler, Romont BE) 

 
 

Weitere Unterschriften: 2 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 09.03.2023 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Mieter:innen vor Kündigung zugunsten von Unterkünften für Asylsuchende schützen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. Massnahmen zu ergreifen, die Mieter:innen von kantonseigenen Wohnungen und Liegen-

schaften vor Kündigungen zugunsten von Wohnraum für Asylsuchende schützen; 

2. Massnahmen zu ergreifen, die Mieter:innen von Wohnungen und Liegenschaften, die im 

Besitze einer Gemeinde sind, vor Kündigungen zugunsten von Wohnraum für Asylsu-

chende schützen. 

Begründung: 

Um Mieter:innen von Wohnungen und Liegenschaften, die im Besitze der öffentlichen Hand 

sind, die notwendige Sicherheit des bestehenden Mietverhältnisses zu gewährleisten, sollen die 

entsprechenden Massnahmen getroffen werden, die eine Kündigung zugunsten von Wohnraum 

für Asylsuchende verhindern. Aktuell gibt es mehrere Fälle, bei denen bestehende Mietverhält-

nisse aufgelöst wurden, um Platz für Asylsuchende zu generieren. Diese Praxis stösst bei den 

Betroffenen und auch in der Bevölkerung auf Missmut und löst negative Reaktionen, auch in 

Bezug auf Asylsuchende, aus. Kanton und Gemeinden sollen die Verantwortung wahrnehmen 

und solche Kündigungen verhindern. 

Begründung der Dringlichkeit: In der aktuellen Lage gilt es, rasche Massnahmen zu ergreifen. Eine Bearbeitung des 

Geschäfts zu einem späteren Zeitpunkt löst die bestehende Gefahr von Kündigungen und daraus entstehenden Kon-

flikten nicht. 
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Verteiler 

‒ Grosser Rat 


	Mieter:innen vor Kündigung zugunsten von Unterkünften für Asylsuchende schützen

